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Wahlwerbung anlassllch der Bundes- und Landtagswahl am 22.09.2013

Lagebezelchnung Stadtgebiet Frankfurt am Mam

genehmigt vom 12.08.2013 bis 05.10.2013

SondemUtzungserlaubnis 1 Aligemeinverfiigung
zur vorubergehenden Nutzung von 6ffentlichen Verkehrsflachen auf jederzéitigen‘ Widerruf.

Wir erteilen lhnen hiermit die befristéte Erlaubnis nach § 16 Hessisbhes StraBeng'eseti i. V.m. der
Ssetzuonglac Stadb Frrakfud, ean Main i'bee Soonaen itreange. ra i 8retlistae, fuw8se fiinfrligerac
Sondernutzung:

Wahiwerbung in Form von Plakatwerbung anlidsslich def Bundes- und LandtagsWahl am
22.09.2013 ' '

Die Aufstellung und Anbringung von Wahlplakaten ist auf das Stédtgebiet Frahkfurt a.M. und den
festgelegten Zeitraum beschrankt und mit der Beachtung der folgenden Auflagen verbunden:

Es darf nur Wahlwerbung durchgefiihrt werden von den Wahlvorschlvagst'régern, die zu der jeweiligen
Wahl zugelassen sind.

Fur die Wahlwerbung sind nur Plakate, Plakatstander oder Dreieckstander erlaubt. Die GréRe der
einzelnen Plakate darf DIN A 0 (0,84 cm x 1,19 cm) nicht iberschreiten.

Wahlplakate auf den genehmigten Werbetrégern werden jeweils 6 Wochen vor, wahrend der Wahl
und 2 Wochen nach dem Wahltermin erlaubt. Bei Nachwahlen verlangert sich die
Genehmgungsdauer automatlsch bIS 2 Wochen nach der Wahl

Die Plakatwerbung ist innerhalb von 2 Wochen nach dem Wahltag aus dem dffentllchen
Verkehrsraum rickstandsfrei zu entfernen. ‘

Hausanschrift: Grofle Friedberger Strale 7-11, 60313 Frankfurt am Main, RMV-Haltestelle Konstablerwache
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'Wahlwerbun-' g an lässlic'h der Bunde- und ,,landtags' wah-l am ' 22.09.201 3           ,,''

l'agebez- eichnung: 'Stadtgebiet frankfu a' m Main ,  - ''         _   .   '
 genehmigt vOm 1 2.O8.201 3 bis O,1 O,201 3         .      '   '  .





Sondern- u'u, -n' g's- erlau,. bnis .I Allgemeinvegung ,

zur vOrüberge henden' Nut2ung v00 n öentlicen Verkehrsflächen auf 3ede' eitigen^ Wide' rruf.

-Wir eeilen Ihnen''' 'hierm'  it' dîe befriste' te Erla' unis' nach ,§ ,6 'Hessisches Strae'ng'eset2 i. V. m, 8er
Satzung der St' -adt Frankfurt am Main'  über Sondernutzungen an öentlĭGhen S! tral3en für olgende
Sondernutzung:                        ' '                     '

W ahlw- erbu'ng in form v on Plakamrê-rbung anläss l ich de' r Bun des- 'u- nd an'dags'wahl ,am
22,09;201 3

D0 ie Aufs' tellung und Anbrĭngu- n' g vo'n Wah1plakaten ist uf das Stadtgebiet frankfu a.M. ,und den
,restgele. gtenn-2e' itraum-beschränktund ..mitde rB0eachtungderfOlgend0en&uflage. nNv..e. rb. u. nde,n:

Es da nurWa' werbung durc!gefüh werden .von d0en Wahlv' orsch'la'g's'träg0e'rn die zu der jeweiligen
Wahl zuge' lassen sind. ,

Für die Wahlwerbu' ng sind nur Plakate  Pla' ka- tständer od0 er Dreĭeckstände-' r e- rlau' bt. D0 ie Gröl3e der
eín2elnen' Plakate..da' a0lN A 0 (0,84 cm x 1; 19 3m3 n,ich' t übers'Ghreiten, -      /    ,
Walp1akate auf den genehmigten W'erb0eträge'rn werden Jeweîls 6 Wochen- ' 'vor wäh-re'nd der Wahl
'und 2 WOche'- n ,n-ac- h dem Wahltermin erIaubt. ei Nachwahen ve rlängert sich die
Geneh. migungsda'uer auto- matisch bis 2 Wochen "nac 'der Wah1.     * -     ' -

aie Pla'katw-erbung ist inner'halb -vOn 2 WOchen nach d0 em Wahltag aus d0 em entlǐchen
Verkeh'Fsraum 'rüG'''ks'ta' n! dsfreǐ 2u entfernen.       =   




Hausanschri: Große Friedberger Straße 7- 1 1 ., 6031 3 frankfurt a' m Main, RMV-Ha. ltes'teIle KonstabteMache
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7 Lichtsjgnglqnl,ag{en, Uberwege und.auf Verkehrszeichen behindern.

~Esist darauf zuachten, dass die Plakatierungen jedérzeit in einem ansehnilichen und

|
'In den FuRgangerzonen ist Wahlwerbung aus straenrechtlichen Griinden untersagt, um den
FuRgangerlauf sicherzustellen und nicht zu behindern. In den beigefuigten Lageplanen sind die
FuRgéngerzonen hellblau markiert, hierzu gehéren z.B. die innerstadtischen Bereiche Opernplatz,
Rémerberg, Paulsplatz, Hauptwache, Zeil zwischen Hauptwathe und Konstablerwache, Kalb#cher
Gasse und GroRe Bockenheimer Strafe (FreRgasse), Liebfrauenberg, Neue Krame, Friedrich-Stolz:
Platz, Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz, Schillerstrale (bis RahmhofstraRe), Bérsenplatz,
Weiadlergasse, RoRmarkt, sowie der Bereich Goetheplatz/Rathenauplatz. Hierbei handelt es sich
um werbefreie Zonen. Jegliche anderen FuRgéngerzonen die hier nicht namentlich aufgefiihrt sind,
gehéren ebenfalls dazu. Auch aus stadthistorischen, stadtebaulichen und touristischen Grinden ist
hier grundsétzlich keine Werbung zugelassen.

- An und auf Briicken ist die Plakatierung untersagt.

Die nachfolgenden Auflagen zur Verkehrssicherheit und Anbringung sind zwingend zu
beachten: . S

In Kreuzungsbereichgn, an Ampelmasten, auf Verkehrsinseln, an Verkehrszeichenmasten, im
direkten Umfeld von Uberwegen und Zebrastreifen ist eine Aufstellung von Plakatstandern und das
Anbringen von Plakaten aus Griinden der Verkehrssicherheit untersagt. MaRRgeblich ist der 5,00 m
Bereich. Samtliche Plakatierungen durfen nicht die Sicht auf den flieRenden Verkehr,

Der Fufsg'a‘ngerlauf darf nicht behindert werden. Es muss eine Mindestgehwegbreife von 1,50 m fiir
den FuRgéngerlauf verbleiben. Aus Griinden der Verkehrssicherheit hat die Unterkante der
Plakatierung im Rad- und Gehwegbereich in der H5he von 2,50 m zu enden

Die Radwege selbst sind grundsatzlich frei zu halten. Zu den Radwegen und zur Bordsteinkante ist
ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. Bei zugelassenem Mischverkehr von
FuRgéngern und Radfahrenden betragt die freizuhaltende Gehwegbreite 3,00 m.

~An Baumen darf zum Schutz der B&ume keine Plakatierung erfolgen und aUchvkéi‘he |

Befestigungsmaterialien angebracht werden.

Die Plakatwerbung darf nur mit Kabelbinder oder Draht befestigt werden. Klebende Materialien oder
das Annageln von Werbung sind unzulassig. Samtliches Befestigungsmaterial ist beim Abbau der
Wahlwerbung riickstandsfrei zu entfernen und zu entsorgen. '

Die Plakatwerbung darf nach (5rt und Art der Anbringung sowie in der Form und Farbe der Plakate
nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen Anlass geben oder deren
Wirkung beeintréchtigen. Sie darf nicht in den Verkehrsraum hineinragen. Das Lichtraumprofil ist
einzuhalten.

verkehrssicheren Zustand sind.

Die Wahlwerbung ist so anzubringen, dass sie die Wahlwerbung anderer Wahlvorschlagstrager nicht
beeintrachtigt. ' :

Die Beauftragten zur Anbringung oder Aufstellung der Wahlwerbung sind Gber die Auflagen zu
informieren und fur die ordnungsgemaRe Aufstellung ist Sorge zu tragen. '

Es ist untersagt, Wahlwerbung zu betreiben,k die gegen Strafgesetze (z.B. beleidigende AuRerungen,
Verleumdung oder Volksverhetzung) verstéRt oder verfassungsfeindliche AuBerungen, Abbildungen
oder Symbole enthélt.

Wird gegen die Auflagen verstoRen, wird die Wahlwerbung im Wege der Ersatzvornahme zu Lasten
der Wahlvorschlagstrager umgehend entfernt. Dies gilt insbesondere bei festgestellten VerstéRen
gegen die Verkehrssicherheit.

Hausanschrift: Grofe Friedberger Strafle 7-11, 60313 Frankfurt am Main. RMV-Haltectalle Kamctnhlanomeha
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(' '                                                         , '
'33n de Fugängeonen ist Wahlwerbung aus stral3enrechtliche Gru'' nden unersa gt , um den  ,
Fu?gängerlauf sicherzustellen nd nicht 2u behîn' dern. In den beígefu" gten la ge p1a"ne' sind d'i e
ugängeOnen 'heIlblau markieM h ieu gehöre'n z. B, dìe innersta dtischen Bereich e 0 p e r n p l a t z 
RÖmerberg, Pauls' p1atz, Hauptwache, 2eil zwisceq'"m4,^'' :,. 3 '' p3'''' X'!''Me nd' K0nsutab0le rw a c h e  K a l b a'' c  e r
Gasse nd GrO'e B0cenheimer Strae (frei3gasse)' , iebfrauenber g, Neue Kra''me, Fri'edri'ch- S t o I 2
Plat2, -Car l-TheodOr-Reienstein-Plat2, Schillerstra- ?e (bisn' R3-'' hmhofstral3e ), B.0''rsen pla t 2,
Weiadlergasse' , ROmarkt ' s Owie -der B ereich GOethep' lat2/Rathen' au plat2. H ierbei h a n d e I t e s s i c h
um werbe' fre' ie ZOnen; Jegliche anderen 'Fu9än9eone die hier nicht ,n'a' m- entlich auf geru''hM sind ,
gehÖren ebenfalls da2. Auch aus stadthistOriscen ,' -sädtebaIìGhen' und tuFis t i s c h e n G r u" n d e n i s t
hier grun,dsätzlich keine Werbun9 zu9elasse' n.


';, An und auf 'Bi' >ücken',ist die Plakatieru' ng' unte''rsagt. '



ie 3hfOlgenden Auflagen 2ur Verkehrsicherhei und Anbri gun g ind in gend 2
beachten':  ,       '     ' , ,   -                     . -  ,   '

1n Kreu2ungsbere' ìchen, an Ampe1masten, auf Verkehrsinseln, a Verkehrs2eĭchenmasten  'im
direkten Umfe1d vOn Ubeegen und 2ebrastreifen ist eine Aufste'l3ung von Plakatständern nd das
Anbrìnge von Plakaten aus Gründen der Vererssicherheit utersagt. Mal3 geb1îch îst der 5 ,00 m
Bereich. Sämtlǐche Plakatierungen '6Ueń nich{ die Sicht auf den fliel3enden Verker 
Lchtsîgnalan1agen, Ubelw' ege und,, u f,Vmerkehrszeic,h.,en. behînden.  '  x-. :n,,?,,.h,,'_ m, m,;,,,-


Der Ful39ängerlauf da nĭcht behinde werden. Es muss eine Mîn'de'stg0 ehwe 9breite vo  50 m für
de n Ful39ängerlauf verbleiben. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hat die Unterkante der
Plakatierung im Rad und Gehwegbereîch in der Hhe vOn 2,5 m 2'u enden


Die Radwege se1bst sind g- rundsätzlich frei 2u ha1ten. Zu de Radwegen und zur Bordsteinkante ist
ein Sicherheitsabstand von mindestens O5 m einzuhalten, Bei 2ugelassenem ,Mischverkehr vOn  -
Ful3gängern und Radfahrenden betrâgt die freizuhaltende eehwegbreite 3,0 m- ;


 Ań , Bä umen '-da'' ' 2'' um S' G' hutz deF Bäume kein''e' PIaka' tierun' g' eolge'n' und'' auc!h eine'
8efestîgun' gsmate! rialien angebracht werd e n,


Die PIakatw'erbung da nur mit Kabe-Ibinder oder Draht befest' igt w-erden: Klebe- nde' Mate' riaIien 0der
das Annageln von Werbung sind un2ulässîg. Sämtliches Be'festigungsmateriaI ist beim Abbau der
Wahlwerbung rückstandsfrei zu entfernen und 2u entsOrgen.      -              '


ie Plakatwe'rbung da nach 0 und AM der Anbringung s Owie in de- r FOrm und Farbe der Plakate
nicht 2u Vee' chs Iung'en mit Verkehrs2eichen und Verkehrseinrîchtungen Anlass geben der deren
Wirkung beeintra.'chtigen. ie da nicht- in den Verkehrsraum hineinragen, Das lichtrau' m prOfiI is t
e i zu h a lten,      '


'n"'""F'ist--dar'- tTten";das5ie' -Pla''''-ierun'' e^^''>e'd r-'2e'jt''^neVin- e-'m' "'' -'a'n's9eh^'"4iC''^h'e-n-  '-d'   ^ '
verkehrssicheren Zustand sind.         '           '


Die Wahfwerbun'g ist sO anzubringen, dass sìe dîe Wah1werbung anderer WahIvOrsc'hla gsträ ger xnicht
bee intrâchtigt.                                      '        '     '


ie Beaut4tragten z' ur Anbrìngung  der AufsteIlung der VVahlwerbung 'sind über die Au fla ge^ n '2u
informieren und0 für'dǐe ordnungsgemäe Aufstellug ist Orge 2u tragen, -    '     


Es ist untersagt, Wahlwer' bung zu betreiben, die gegen Strafgesetze (z.B. be! leidi gende Auerun gen ,
Verle umdung oder Volksverhetzung) verstöl3t oder veassungsfeindliche Auerun gen, Abbildun gen 
oder Symb0le enthält.         -                            '   '


W'ird geg- e die Au Flagen versto' l3en wird die WahIwerbung im Wege der Ersatzv0 rname zu Lasten
der Wahlvorsch3agstra''ger umgehend entfernt. ies gil{ insbesOndere bei fes'tgestellten VerstÔe
gegen die VerkehrssicheFheit.

Hautnschri Große Frǐedber4er Straße _ J 1, 603j 3 Franu m Mi. MV-HlttlI nct3'3th
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Androhung von Zwangsgeld

Sofern Plakatwerbung im 6ffentlichen Verkehrsraum ohne Einhalt der in dieser Verfiigung

enthaltenen Regelungen platziert oder nicht, nicht volistandig oder nicht innerhalb der vorgenannten

Frictan xar drr iRrgils waractuntdlichae Rartai fristnargaht entferatwitd, wird hiemmit die Esstestzina.. .
eines Zwangsgeldes i. H. v. 50,00 € je Plakat gemaR § 69 ff. HYwWVG angedroht.

Widerruf

Die Regelungen dieser Sondernutzungserlaubnis kénnen jederzeit ganz oder teilweise widerrufen
werden bzw. mit weiteren Nebenbestimmungen versehen werden.

Allgemeiner Hinweis: .

Von dieser Allgemeinverfiigung ist die Wahlwerbung mit mobilen Grof3flachenplakaten
ausgenommen. Diese Art der Werbung ist gesondert zu beantragen und bedarf einer gesonderten
Erlaubnis vom Amt fur Stralenbau und Erschliefung. -

~Ziel der Allgemeinverfigung ist es; einerseits der Verpflichtung der Stadt Frankfurt am Main zu
entsprechen, jedem Wahlvorschlagstrager in angemessener Weise Wahlwerbung auf éffentlichen
Strallen zu ermdglichen und andererseits Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung
abzuwenden sowie Beeintrachtigungen des stédtebaulichen Erscheinungsbildes durch Wahlwerbung
gleich welcher Art zu unterbinden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Verwaltungsakt kénnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder
zur Niederschrift beim

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main oder beim  Rechtsamt

Amt fir StraBenbau und ErschlieBung 30.1

Sachgebiet 66.13.1 Sandgasse 6

Grofle Friedberger Strafle 7-11 60311 Frankfurt am Main

60313 Frankfurt am Main
Widerspruch einlegen.

Erfolglose Widerspriiche sind nach § 4 Hessisches Verwaltungskostengesetz ab dem '
‘01. Februar 1995 gebuhrenpfhchtug -

Im Auftrag

(Hartmann)
Oberinspektorin


___    t       t  t   t                             t             t   







A_ndrOhun 0 vOn Zwan G s 0 e ld
5ofe rn Plakatwerbung- îm öentlichen Verkehrsraum ohne Ein' halt der in dieser Veügung
enthatenen RegeIungen platzie oder  icht nicht vOllständig ader nicht 'innerhaIb der vOrgenannten
riste' n von der 3eweĭls verantwolichen Paei fr-istgerecht entfern' t wird wird hiermit die Festsetzung
eine- s Zvvangsgedes i. H. v. 5000 € Je Pakat gemäl3 § 69 M. HVwVG angedrOht.



Wi d e rruf
ie Regelungen dieser SondernutzungserIaubnis können 3edereit ganz Oder teilweise widerrufen
werden bzw. mĭt weit' eren ,Nebenbestimmungen versehen werden.    -



A_1l 0 emeiner Hǐnweis: , '
Von dieser Allgemeinveügung ist ,die WahIwerbung mĭt mobilen GrofläGhenp1akaten
ausgeom' men. Dies'e A der Werbung ist gesonde zu beantrage n und beda einer gesondeen.
Erlaub'nis vom Amt für Stra'l3enbau und ErschIiel3ung. '

 Zie der All9emeinveügung' st es ; e' înerseits de' r Verpfli Ghtng der Stad t Fra' 'ńkfu am' Maà ĭnv ' zu -
en'tsprechen, jedem Wahlvorschlagsträger în angemessener Weise Wah Iwerb ung auf öentlǐc hen
Straen zu ermög' Iichen und andererseits Gefahren für die öentliche Sicherheǐ-t nd Ordnung
abzuwe'nden sowie B- eeinträchtigu- ngen des städtebaulic' h. en Ersceinungsbildes 8urc Wahlwerbung
gle'ich w-elcher A zu 'unterbinden,



Recsbehe!Fsbeeh' un 0 .

Gegen diesen Vervva Itungsakt können Sie innerhalb eines MOnats na_ ch Bekanntgabe s Ghrilich oder
zur Nie' derschri 'beim '   '

Magisrat der Stadt Frankfu am main     oder beîm   Rectsamt
Am für Straßenbau und E'r' sc l ie- ßung             3. 1
Sachgebiet 66. l 3, 1                       Sandgasse 6
Große friedberger Straße 7- 1 1                6O31 1 FranMu am Main'
603'1 3 frankfûrt am Maîn

Widerspruch e i n lege.

EoIgose Widersprüce- sind .nach § 4 He'ssisches Verwaltungskostengesetz ab -dem
' .'0t,.',-ebr-ua. r 1x99.5=e. bührenp,flichtig,J ..               '    '    ', ' ' '  - '''''''',"-''''  


l m Auftrag   ,,.
'  ''''



(Hamann)
Oberinspektori n



